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2. Bebauungsplan 6-206-0, Ratheim, Kirchstraße/Mühlenstraße; 
hier: a) Beschluss zur Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach 8& 13a 
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b) Öffentliche Auslegung nach 8 13a Abs. 2 BauGB i. V. m. 8 3 Abs. 2 
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Vorschlägen für die Wahl des Jugendhilfeausschusses der Stadt 
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4. Benachrichtigung über eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung; 
hier: Die Rechtswahrungsanzeige gem. 8& 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

vom 13.06.2025, Az.: 5109-UVK-004071 + 4072, des Landes Nordrhein- 

Westfalen, vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, 
Jugendamt, Unterhaltsvorschusskasse, an Frau Anastasia Sergiivna 

Fodotova, geb. 28.07.1993, z.Z. unbekannten Aufenthaltes, letzte 
bekannte Anschrift: Str. Tryfonova, 85670 m Vuhledar, Gebiet 
Volnovayyskyi, Kreis Donezk,Ukraine 

5. Bekanntmachung der Bezirksregierung Arnsberg; 
hier: Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis 

zur Fortsetzung der Entnahme und Ableitung von Grundwasser für die 
Entwässerung des Tagebaus Inden im Zeitraum 2025-2031“ 
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Nr. 10/2025 20.06.2025



HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES IST DER 
BÜRGERMEISTER DER STADT HUCKELHOVEN 

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN: 

Kostenlos erhältlich: 

- an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung 
Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteuilplatz 

- abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung 
Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik 

„Aus dem Rathaus/Amtsblatt“ 

- es kann auch als Benachrichtigung per E-Mail abonniert 

werden 

Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven, 
Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven, oder an 

info@hueckelhoven.de zu richten. 



Stadt Hückelhoven 

Hückelhoven, 13. Juni 2025 

EINLADUNG 

zur 31. Sitzung des Rates der Stadt Hückelhoven 
im Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven. 

Datum: Mittwoch, den 25.06.2025 Uhrzeit: 18:30 Uhr 

Tagesordnung: 

I. Öffentlicher Teil 

2.1. 

2.1.1. 

2:2: 

2.2.1. 

Kurzbericht des Bürgermeisters 

Beratung und Beschlussfassung über Ausschussempfehlungen/ 

Bestätigung von Beschlussempfehlungen der Ausschüsse 

9. Sitzung des Kultur-, Sport- und Städtepartnerschaftsausschusses am 

10.04.2025 

Anpassung der Sportförderrichtlinien 

Vorlage: 1123/2025 

16. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Klimaschutz 

und Mobilität am 27.05.2025 

Ladeinfrastrukturkonzept der Stadt Hückelhoven 

Vorlage: 1171/2025 
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2.2.2. 

2.2.3. 

2.3. 

2.3.1. 

2.4. 

2.4.1. 

2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 

2.5.3. 

2.5.4. 

2.5.5. 

Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung gem. 8 7 

Bürgerenergiegesetz mit der Energy 4 Hückelhoven GmbH & Co. KG 

Vorlage: 1155/2025 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 01.04.2025; 

hier: Bepflanzung ungenutzter Flächen mit der Miyawaki-Methode 

Vorlage: 1168/2025 

15. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.05.2025 

Betriebskostenabrechnung 2024 für die kostenrechnende Einrichtung 

Friedhöfe 
Vorlage: 1163/2025 

2. gemeinsame Sitzung des Schul- und Bau- und Umweltausschusses 

am 03.06.2025 

Planungsleistungen für die Erweiterung der Grundschule Schaufenberg 

Vorlage: 1184/2025 

27. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 03.06.2025 

Neubau einer Mehrzweckhalle in Ratheim; 

hier: Vorstellung der Entwurfsplanung und Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Ratheim; 
hier: Vorstellung des aktuellen Planungsstandes 

Vorlage: 1153/2025 

Dritte Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP NRW); 

hier: Beschluss zur Stellungnahme der Stadt Hückelhoven im 

Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. $ 9 

Abs. 1 ROG 
Vorlage: 1157/2025 

Betriebskostenabrechnung 2024 für die kostenrechnende Einrichtung 

Abwasserbeseitigung 

Vorlage: 1160/2025 

Betriebskostenabrechnung 2024 für die kostenrechnende Einrichtung 

Abfallentsorgung 

Vorlage: 1161/2025 

Betriebskostenabrechnung 2024 für die kostenrechnende Einrichtung 

Straßenreinigung 

Vorlage: 1162/2025 
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2.6. 

2.6.1. 

2{7 

18. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 05.06.2025 

Integrationspool an der Hauptschule "In der Schlee" 
Vorlage: 1185/2025 

Evtl. weitere Beratung und Beschlussfassung über 
Ausschussempfehlungen/Bestätigung von Beschlussempfehlungen der 
Ausschüsse 

Antrag auf Nutzung der Opt-Out-Regelung bei der Einführung der 
Bezahlkarte für Geflüchtete 
Vorlage: 1207/2025 

Bürgerantrag auf Anordnung einer Tempo 30-Regelung entlang der 
B 57 / Krefelder Straße in Baal 

Vorlage: 1200/2025 

65. Änderung des Flächennutzungsplanes, Rurich, Dr.-Bäumker-Straße/ 
Kippinger Straße; 

hier: a) Beschluss über die Ergebnisse der Beteiligungen der 

Öffentlichkeit gem. &8 3 Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. $ 4 Abs. 1 und 2 (BauGB) 

b) Abschließender Beschluss über die 65. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 

Vorlage: 1178/2025/1 

Bebauungsplan 9-220-0, Rurich, Dr.-Bäumker-Straße / Kippinger Straße; 
hier: a) Beschluss über die Ergebnisse der Beteiligungen der 

Öffentlichkeit gem. &8 3 Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) und der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. 8 4 Abs. 1 und 2 BauGB 
b) Satzungsbeschluss 

Vorlage: 1179/2025/1 

Heimat-Preis der Stadt Hückelhoven 2025 

Vorlage: 1204/2025 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Beteiligungen der Kreiswerke Heinsberg GmbH im NEW Holding- 
Modell; Anpassung der Gesellschaftsverträge bei der ENNI Energie & 
Umwelt Niederrhein GmbH 
Vorlage: 1145/2025 

Beteiligungen der Kreiswerke Heinsberg GmbH im NEW Holding- 
Modell; Anpassung der Gesellschaftsverträge bei der Trianel GmbH 
Vorlage: 1146/2025 

Beteiligungen der Kreiswerke Heinsberg GmbH im NEW Holding- 
Modell; Auflösung der Biogas Wassenberg GmbH & Co KG und deren 
Komplementärin Biogas Wassenberg Verwaltungs-GmbH 

Vorlage: 1147/2025 

Beteiligungen der Kreiswerke Heinsberg GmbH im NEW Holding- 
Modell; Beteiligung der NEW Kommunalholding GmbH über die NEW 
AG und die NEW Re GmbH an der Projektgesellschaft MLK Windpark 
Viersen Nr. 83 GmbH & Co. KG 

Vorlage: 1148/2025 

Beteiligungen der Kreiswerke Heinsberg GmbH im NEW Holding- 
Modell; Beteiligung der NEW Kommunalholding GmbH über die NEW 

AG und die NEW Smart City GmbH an der NEW Smart Grevenbroich 
GmbH 
Vorlage: 1149/2025 

Zuleitung des Jahresabschlusses 2024 gem. 8 95 Abs. 5 GO NRW 
Vorlage: 1193/2025 

Jahresabschluss 2024 der Stadtentwicklung Hückelhoven Verwaltungs- 
GmbH 
Vorlage: 1209/2025 

Jahresabschluss 2024 der Stadtentwicklung Hückelhoven GmbH & Co. 
KG 
Vorlage: 1210/2025 

Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 
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17. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, 

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen 

18. Mitteilungen 
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IIl. Nichtöffentlicher Teil 

19. 

19.1. 

19.1.1. 

19.1.2. 

19.1.3. 

19.2. 

19.2.1. 

19.3. 

19.3.1. 

19.4. 

20. 

20.1. 

Beratung und Beschlussfassung über Ausschussempfehlungen/ 

Bestätigung von Beschlussempfehlungen der Ausschüsse 

15. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.05.2025 

Niederschlagung von Forderungen 
Vorlage: 1079/2025 

Niederschlagung von Forderungen 
Vorlage: 1191/2025 

Niederschlagung von Forderungen 

Vorlage: 1151/2025 

27. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 03.06.2025 

Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen; 

hier: Vergabevorschlag 

Vorlage: 1164/2025 

16. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.06.2025 

Energiewirtschaftliche Kooperation 

hier: Beteiligung an energiewirtschaftlichen Unternehmen 

Vorlage: 1199/2025 

Evtl. weitere Beratung und Beschlussfassung über 

Ausschussempfehlungen/Bestätigung von Beschlussempfehlungen der 

Ausschüsse 

Vergaben 

Vergabe; 
hier: Bau eines Generationenparks auf dem ehemaligen Gelände 

Schacht 1-3 in Hückelhoven 

Vorlage: 1203/2025 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 10, S. 176“ 
Seite 6 von 8



20.2. 

20.3. 

20.4. 

20.5. 

21. 

22. 

23. 

23.1. 

23.2. 

23.3. 

23.4. 

Vergabe; 
hier: Erschließung Baugebiet Bonifatiusweg in _ Hückelhoven- 

Schaufenberg 
Vorlage: 1202/2025 

Erweiterung Grundschule Hückelhoven An der Burg; 
hier: Fenster und Türen 

Vorlage: 1198/2025 

Vergabe des Auftrages zur Lieferung von Feuerwehrfahrzeugen 

Vorlage: 1206/2025 

Evtl. weitere Vergaben 

Grundstücksangelegenheiten 

Vertragsangelegenheiten 

Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung Nr. 4/2025; 
hier: Auftragsvergabe "Netzwerkertüchtigung Schulzentrum Ratheim" 

Vorlage: 1154/2025 

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung Nr. 5/2025; 
hier: Vergabe des Auftrags zur Zubereitung und Lieferung der 

warmen Schulverpflegung ab dem Schuljahr 2025/26 

Vorlage: 1201/2025 

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung Nr. 6/2025; 

hier: Beauftragung archäologischer Untersuchungen im Baugebiet 

"Haller Acker" 
Vorlage: 1197/2025 

Evtl. weitere Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 
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24. 

25. 

26. 

Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, 

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen 

Mitteilungen 

Kleine Anfragen 

9gZ. 
(Vorsitzende/r) 
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BEKANNTMACHUNG 

Veröffentlichung im Internet und Auslegung eines Bebauungsplan-Entwurfes 

Bebauungsplan 6-206-0, Ratheim, Kirchstraße/Mühlenstraße 

hier: a) Beschluss zur Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach 8 13a BauGB 

b) Öffentliche Auslegung nach 8 13a Abs. 2 BauGB i. V. m. 8 3 Abs. 2 BauGB 

vom 30.06.2025 bis einschließlich 30.07.2025 

a) Beschluss zur Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach 8 13a BauGB 

Der Rat der Stadt Hückelhoven hat in seiner Sitzung am 13.09.2023 den Beschluss 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes „6-206-0, Ratheim, Kirchstraße/Mühlenstraße“ 

im beschleunigten Verfahren nach 8 13a BauGB gefasst. Der Bebauungsplan im 8 13a 

BauGB Verfahren wird somit ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 8 2 Abs. 

4 BauGB aufgestellt. 

Gemäß 8 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in der derzeit 

gültigen Fassung wird hiermit der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans 

ortsüblich bekannt gemacht. 

Der räumliche CGeltungsbereich des Bebauungsplans 6-206-0, Ratheim, 

Kirchstraße/Mühlenstraße ist aus dem beigefügten Kartenauszug ersichtlich. 

Ziele und Zwecke der Planung: 

Im Rahmen der Innenraumverdichtung/Nachverdichtung soll ein privates Grundstück 

an. der Kirchstraße planungsrechtlich entwickelt werden. Entlang der neu 

anzulegenden Straßenverkehrsfläche können somit bis zu sieben Einfamilienhäuser 

entstehen. 

b) Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplans „6-206-0, Ratheim, Kirchstraße/Mühlenstraße“ und 

die dazugehörige Begründung werden in der Zeit von 

Montag, den 30.06.2025 bis einschließlich 

Mittwoch, den 30.07.2025 

im Internet unter htip://www.o-sp.de/hueckelhoven/ veröffentlicht. 

Ergänzend dazu liegen alle o.a. Informationen im Rathaus der Stadt Hückelhoven, 

Amt für Stadtplanung und Liegenschaften, Fachbereich Stadtplanung, Rathausplatz 1 
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Geltungsbereich Bebauungsplan 6-206-0, R
atheim, 

Kirchstraße / Mühlenstraße 

‚‚‚‚ 

61 SPH _ AUGUST 2023 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen 

für die Wahl des Jugendhilfeausschusses der Stadt Hückelhoven 

Am 14, September 2025 findet die Neuwahl des Rates der Stadt Hückelh
oven statt, der am 

05. November 2025 u. a. auch den Jugendhilfeausschuss neu bilden wird. 

Gemäß 

> 871 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIll) — Kinder- und Ju
gendhilfe — 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.September 2012 (BGBl. 
! S. 2022), das 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 107) geändert 

worden ist 

> 8 4 Abs. 4 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhi
lfegesetzes 

AG — KJHG vom 12. Dezember 1990 (GV. NW. S. 664), zuletzt geändert d
urch Art. 10 

des Gesetzes zur Stärkung der medienbruchfreien Digitalisierung vom 1
. Februar 2022 

(GV. NRW. S. 122) 

> und des 8 4 Ziffer 2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Hückelhoven vom 12. 

Dezember 2002 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 13. Deze
mber 2017 

stehen den im Bereich des Jugendamtes Hückelhoven wirkenden und an
erkannten Trägern 

der freien Jugendhilfe 6 Sitze mit Stimmrecht im Jugendhilfeausschuss zu. Hierbei sind 

Vorschläge der Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände entsprech
end der Bedeutung 

ihrer Arbeit für die Jugendhilfe im Jugendamtsbereich angemessen Zzu berü
cksichtigen. 

Für jedes stimmberechtigte Mitglied ist ein/e persönliche/r Stellvertreter/in zu wählen. Die im 

Bereich des Jugendamtes der Stadt Hückelhoven wirkenden und a
nerkannten Träger der 

freien Jugendhilfe haben mindestens die doppelte Anzahl der insges
amt auf sie entfallenden 

Mitglieder und Stellvertreter/innen vorzuschlagen, das bedeutet 12
 Vorschläge für Mitglieder 

und 12 Vorschläge für Stellvertreter/innen. Ziel ist es, ein paritätisches G
eschlechterverhältnis 

anzustreben. 

Insoweit fordere ich die im Bereich des Jugendamtes der Stadt H
ückelhoven (Gebiet der 

Stadt Hückelhoven) wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe und 

Jugendverbände auf, für die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des 

Jugendhilfeausschusses und der Stellvertreter/innen bis zum 

12. September 2025 

beim Bürgermeister der Stadt Hückelhoven — Jugendamt — Rathausplatz 1, 41836 

Hückelhoven, Vorschläge schriftlich einzureichen. Vorgeschlagene Personen müssen die 

Voraussetzungen zur Wählbarkeit in den Rat der Stadt Hückelhoven e
rfüllen. 

Die Vorschläge sollten folgende Angaben enthalten: 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf; genaue Anschrift, evtl. Telefonnummer und E-Mail- 

Adresse. 

Bernd Jansen 

BürgefMmeister 
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Stadt Hückelhoven 
Hückelhoven, 13 ‚06.2025 

Der Bürgermeister 

Jugendamt 

5109-UVK-004071 + 004072
 

Benachrichtigung 

über eine Zustellung durch
 öffentliche Bekanntmachu

ng 

Gem. 8& 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes
 für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LandeszustellungsgesetZ — L
ZG NRW) vom 07.03.2006 (

GV.NRW.5. 94) in Verbindu
ng mit 8 4 

der Verordnung Üüber die Bekanntmachung VOon kommunalem Ortsrecht 

(Bekanntmachungsverordnun
g _ Bekanntm VO) vom 26.08

.1 999 (GV. NRW. 5. 5 16) und
 8 17 der 

Hauptsatzung der Stadt Hück
elhoven vom 01.10.1999 in 

der jeweils zur Zeit geltenden
 Fassung 

wird hiermit für den Bürgerme
ister der Stadt Hückelhoven 

die Rechtswahrungsanzeige ge
m. 87 Unterhaltsvorschussges

etz (UVG) vom 13.06.2025, 

Az.: 5109-UVK-004071 + 40
72, des Landes Nordrhein-We

stfalen, vertreten durch den
 

Bürgermeister der Stadt Hüc
kelhoven, Jugendamt, Unte

rhaltsvorschusskasse, 

an Frau Anastasia Serglivna
 Fodotova, geb. 28.07.1993,

 z. Z. unbekannten Aufenthal
tes, 

letzte bekannte Anschrift: Str.
 Tryfonova, 85670 m Vuhleda

r, , Gebiet Volnovayyskyi, 

Kreis Donezk, Ukraine 

durch öffentliche Bekanntmachu
ng zugestellt. 

Das vorbenannte Dokument kan
n beim Jugendamt der Stadt Hü

ckelhoven, Rathausplatz 1, 

Unterhaltsvorschusskasse, Zimm
er 1.31, 41836 Hückelhoven während der

 üblichen Dienstzeiten 

(montags bis freitags 08.30 bis
 12.00 Uhr, montags bis mittw

ochs 14.00 — 16.00 Uhr sowie
 

donnerstags 14.00 — 17.30 Uhr) 
sowie außerhalb dieser Zeiten na

ch vorheriger Terminvereinbarun
g 

eingesehen und in Empfang geno
mmen werden. 

Zusätzlich wurde die öffentliche
 Zustellung durch nachrichtlich

en Aushang an der Bekannt- 

machungstafel 
im Rathaus der Stadt Hückelhove

n, Rathausplatz 1 

bewirkt. 

Hinweis: 

Gemäß 8 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW 
gilt das Schriftstück als zugestellt, 

wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind. Mit 

dieser Zustellung 

können Frist in Gang gesetzt werde
n, nach deren Ablauf Rechtsverlus

te drohen können. 

Hückelhoven, 13.06.2025 

Bernd Jänsen 
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Bezirksregierung Arnsberg 

Bekanntmachung zu einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

Aktenzeichen: 60.90.01-011/2024-002 Düren, 16.05.2025 

Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur 

Fortsetzung der Entnahme und Ableitung von Grundwasser für die 

Entwässerung des Tagebaus Inden im Zeitraum 2025-2031“ 

Nach 8 74 Abs. 4 Satz 2 VWVfG NRW 

Auf Grundlage der 88 8 und 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. Anlage 1 Nr. 

13.3.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurde durch den 

Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 06.03.2025 (Az. 60.90.01-011/2024- 

002) der Wasserrechtsantrag der RWE Power AG, RWE Platz 2, 45141 Essen vom 

30.01.2024 für die Fortsetzung der Entnahme und Ableitung von Grundwasser für die 

Entwässerung des Tagebaus Inden für den Zeitraum 2025 bis 2031 zugelassen. Die 

wasserrechtliche Erlaubnis enthält Nebenbestimmungen, die über die in den 

ausgelegten Antragsunterlagen dargestellten Schutzvorkehrungen hinausgehen. 

Zudem wurde in der wasserrechtlichen Erlaubnis über die im Verfahren erhobenen 

Einwendungen entschieden. 

Die Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Grundwasser aus den durchlässigen Bereichen 

der Horizonte OSTW, 9B, 8, 7 (A/ C /E), 6D, 6B, 2-5, 04-09, innerhalb der in Anlage 2 

Zu diesem Bescheid festgelegten Entnahmebereiche mittels Brunnen zu entnehmen, 

zutage zu fördern und abzuleiten. Die Grundwasserabsenkung ist so zu betreiben, 

dass eine ausreichende Standsicherheit der Tagebauböschungen und der 

Arbeitsebenen einschließlich des Liegenden des Tagebaus gewährleistet ist. Die 

Entwässerungsmaßnahmen sind örtlich und zeitlich so durchzuführen, dass für das 

jeweilige Absenkungsziel nur das geringstmögliche Vorratsvolumen an Grundwasser 

entfernt wird. 

In dem Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden. Die 

Auswirkungen der Maßnahmen auf die Umwelt wurden bei den fachgesetzlichen 

Entscheidungen berücksichtigt. 

Die sofortige Vollziehung der genannten Erlaubnis wird gemäß 8 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
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Die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausfertigung des festgestellten Plans 

stehen in der Zeit vom 30.06.2025 bis zum 13.07.2025 (einschließlich) auf der 

Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg unter 

https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 

sowie auf der Internetseite des zentralen Portals Umweltverträglichkeitsprüfungen 

Nordrhein-Westfalen ($ 20 UVPG) 

www.uvp-verbund.de/nrw 

zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 

Des Weiteren liegen der Antrag und die wasserrechtliche Erlaubnis im vorgenannten 

Zeitraum in den nachfolgend benannten Gebäuden während der unten angegebenen 

Öffnungszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme aus: 

Gemeinde Aldenhoven 

Gemeindeverwaltung 

Aldenhoven 

Dietrich-Mülfahrt-Str. 11-13, 

2. Etage, Zimmer 29 

52457 Aldenhoven 

Mo. — Do.: 08:30 - 12:00 Uhr, 

zusätzlich Di.: 14:00 - 16:00 Uhr und 

Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 

Fr.: 08:30 - 13:00 Uhr 

Es wird um eine vorherige Anmeldung 

über die Nummern 02464 586-141 oder 

02464 586-140 oder über das 

Funktionspostfach gebeten. 

Gemeinde Gangelt 

Gemeinde Gangelt, 

Fachbereich Bauen und Planen 

Burgstraße 10, 

1. OG, Raum 202 

52538 Gangelt 

Mo. — Fr.: 08:15 - 12:30 Uhr, 

Di.: 14:00 - 16:00 Uhr und 

Do.: 14:00 - 17:30 Uhr 

Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 

Gemeinde Inden 

Gemeinde Inden 

Rathausplatz 1 

1.0G, Zimmer 122 

52459 Inden 

Mo., Mi., und Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr, 

Di.: 14.00 - 16.00 Uhr, 
Do.: 14:00 - 17:30 Uhr 

Es wird um eine vorherige Anmeldung 
bei Herrn Krüger (Tel. 02465 3949; 

skrueger@inden.de) gebeten. 

Gemeinde Merzenich 

Gemeinde Merzenich 

Fachbereich Planen und Bauen 

Valdersweg 1 
2. OG, Raum 18 u. 20 

52399 Merzenich 

Mo., Mi., Do., Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, 

zusätzlich Mo.: 14:00 - 16:30 Uhr, 

Mi.: 14:00 - 16:00 Uhr und 

Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 

Di.: geschlossen 
Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 

Gemeinde Langerwehe 

Gemeinde Langerwehe, 
Bauamt 

Schönthaler Str. 4 
1. Etage, Zimmer 123 

52379 Langerwehe 

Mo. — Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, 

zusätzlich Di.: 14:00 - 16:00 Uhr und 

Do.: 14:00 - 17:45 Uhr 

Es ist keine Anmeldung zur 

Einsichtnahme erforderlich. 
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Gemeinde Niederzier 

Gemeinde Verwaltung, 
Abteilung 4, Fachbereich 

Bauen und Planen 
Rathausstraße 8, 
Burggebäude, Untergeschoss 
Raum 3 
52382 Niederzier 

Mo. — Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr, 

zusätzlich Di.: 12:30 - 16:00 Uhr und 

Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 

Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 

Gemeinde Nörvenich 

Gemeinde Nörvenich 

Fachbereich Planen und Bauen 

Bahnhofstr. 25, 

1. OG, Zimmer 44 

52388 Nörvenich 

Mo. — Fr.: 09:00 - 15:00 Uhr, 

Es wird um eine telefonische 

Terminabsprache gebeten. 

02426 104-141 0. 

02426 101-139 

Gemeinde Kreuzau 

Rathaus Kreuzau, 

Fachbereich Zentrale Dienste 

Bahnhofstraße 7, 

EG Raum 130 

52372 Kreuzau 

Mo. — Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr, 

zusätzlich Di.: 13:30 - 16:00 Uhr und 
Do.: 13:30 - 17:00 Uhr 
Es wird um eine vorherige Anmeldung 
gebeten. 

Claudia Heinen, 02422 507-234 

E-Mail: amtsblatt@kreuzau.de 

Gemeinde Selfkant 

Gemeinde Selfkant, 

Fachbereich Bauen und Planen 

Am Rathaus 13 

1. Etage, Raum 33 
52538 Selfkant 

Mo. — Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, 

zusätzlich Mo.: 14:00 - 16:00 Uhr und 

Do.: 14:00 - 17:30 Uhr 

Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 

Gemeinde Swisttal 

Rathaus Gemeinde Swisttal 

Rathausstraße 115 

1.0G, Raum 34 u. 37 

53913 Swisttal-Ludendorf 

Mo., Di., Do. u Fr: 08:00 - 12:00 Uhr, 

zusätzlich: Di. u. Do. 14:00 - 16 Uhr 

Der Ort der Einsichtnahme ist nicht 
barrierefrei. Personen, welche aufgrund 
einer Behinderung diesen Ort nicht 
erreichen können, werden gebeten 
unter der Telefonnummer (02255) 309- 
619 eine Möglichkeit der Einsichtnahme 
und eventuell der Abgabe einer 
Stellungnahme zu vereinbaren. 

Stadt Waldfeucht, 

Fachbereich 4 - Bauen 

Lambertusstraße 13, 

Mo. — Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, zusätzlich 

Mi.: 13:30 - 17:30 Uhr 

Raum 6 Es ist keine Anmeldung zur 
Gemeinde Waldfeucht 52525 Waldfeucht Einsichtnahme erforderlich. 

Rathaus der Gemeinde Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr, 

Vettweiß, zusätzlich Dienstag 14:00 - 15:30 Uhr 
Gereonstraße 14, und Do: 14:00 - 18:00 Uhr 

EG, Raum 003 Es ist keine Anmeldung zur 
Gemeinde Vettweiß 52391 Vettweiß Einsichtnahme erforderlich. 

Gemeinde Weilerswist 

Gemeinde Weilerswist 

Zentrale 

Bonner Straße 29, 

EG, Foyer 
53919 Weilerswist 

Mo - Fr: 08:00 - 12:30 Uhr, 

zusätzlich Mo. u. Do.: 14 — 16 Uhr 
Di: 14:00 - 18:00 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 
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Stadt Alsdorf 

Stadt Alsdorf 

A 61 - Amt für Planung und 
Umwelt 

Hubertusstraße 17 

6. Etage, Tafeln vor den Büros 

603 und 604 

52477 Alsdorf 

Mo. — Do.: 08:30 - 12:00 Uhr, 
Fr.: 08.30 -13.00 Uhr 
Mo.: 14.00 -18.00 Uhr 
Di. — Do.: 14.00 — 15.30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 

Stadt Bad Münstereifel 

Rathaus Bad Münstereifel; 

Aufgrund der 
Hochwasserschäden nutzen 

Sie bitte die Eingangstür in der 
Marktstraße 15. 

Markstraße 15 

2. OG Raum 130 

53902 Bad Münstereifel 

Mo. — Fr.: 08:30 - 12:30 Uhr, 

zusätzlich Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Es wird um eine vorherige 
Terminabsprache bei Herrn Wassong 
(02253 505-176) oder bei Herrn Metzen 
(0253 505-200) oder per Mail: 
stadtwerke@bad-muenstereifel.de 
gebeten. 

Stadt Baesweiler 

Verwaltungsgebäude, 
gegenüber von der Zentrale 
Grabenstraße 11, 
Riegel A, Etage 1, Flur 
52499 Baesweiler 

Mo. — Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr, 

zusätzlich Di.: 14:00 - 17:30 Uhr und 

Do.: 14:00 - 16:00 Uhr 

Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 

Stadt Düren 

Stadt Düren 

Kaiserplatz 2 - 4, 

Raum 005 

52349 Düren 

Mo. — Mi.: 08:00 - 12:00 Uhr u. 14.00 — 

16.00 Uhr 

Do.: 08:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 17:00 

Uhr 

Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 

Stadt Eschweiler 

Stadt Eschweiler 

Fachbereich für Tiefbau, 

Grünflächen und 

Baubetriebshof 

Johannes-Rau-Platz 1 

4. Etage Raum 450 
52249 Eschweiler 

Mo. — Mi.: 08:00 - 15:30 Uhr 

Do.: 08:00 - 18:00 Uhr 

Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr 

Es wird um eine telefonische 

Terminabsprache gebeten bei Frau 
Martina Quilitz 

martina.quilitz@eschweiler.de 
Tel: 02403 71-437 oder bei 

HerrnGino Chico 

gino.chico@eschweiler.de 
Tel: 02403 71-717. 

Stadt Euskirchen 

Stadtverwaltung 
Euskirchen, 

Fachbereich 9, Abteilung 
Planung 

Kölner Straße 75 

EG, Information 

53879 Euskirchen 

Mo., Mi, Fr.: 08:30 - 12:30 Uhr 

Di. und Do.: 08:30 - 16:30 Uhr 

Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 

Stadt Geilenkirchen 

Bürgerbüro der 
Stadt Geilenkirchen 

Markt 9 

52511 Geilenkirchen 

Mo., Di.: 8:00 - 12:30 Uhr, 

Mi.: 08:00 - 12:30 Uhr und 

14:00 - 16:30 Uhr 

Do.: 08:00 — 12:30 u. 14:00 — 16:30 Uhr 

Fr.: 08:00 — 12.30 Uhr 

Es ist keine Anmeldung zur 
Einsichtnahme erforderlich. 
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Stadt Heinsberg, 
Amt für Stadtentwicklung Mo. — Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr, 
und Bauverwaltung zusätzlich Mo.: 14:00 - 17:00 Uhr und 
Apfelstraße 60, Do.: 14:00 - 16:00 Uhr 

6. Etage, Raum 604 Es ist keine Anmeldung zur 
Stadt Heinsberg 52525 Heinsberg Einsichtnahme erforderlich. 

Stadtverwaltung Herzogenrath; 
Haupt- und Personalamt, Abt. |Mo. — Do.: 08:30 - 12:30 Uhr, 
101 zusätzlich Mo - Di: 14:00 - 15:30 Uhr, 

Zentrale Dienste Do.: 14:00 - 17:30 Uhr und 

Rathausplatz 1, Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr 

2. Etage, Raum 221 Es wird um eine vorherige Anmeldung 
Stadt Herzogenrath 52134 Herzogenrath unter 02406/83-235 gebeten. 

Amt für Stadtplanung 
und Liegenschaften 
Rathausplatz 1, Mo. — Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr, 

3. Etage, Raum 3.10 zusätzlich Mo.: 14:00 - 16:00 Uhr und 

Stadt Hückelhoven 41836 Hückelhoven Do.: 14:00 - 17:30 Uhr 

Tiefbauamt der Stadt 

Jülich, Nebengebäude des 

Neuen Rathauses Mo. — Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr, 

Zimmer 310 zusätzlich Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 

Große Rurstraße 17 Es ist keine Anmeldung zur 

Stadt Jülich 52428 Jülich Einsichtnahme erforderlich. 

Stadt Linnich, 

Fachbereich 3 Bauen 

und Planen Mo. — Fr.: 8:00 - 12:00 Uhr, zusätzlich 

Rurdorfer Str. 64, Do: 14:00 - 18:00 Uhr 

2. Etage Raum 204 Anmeldung an der Rezeption des 
Stadt Linnich 52441 Linnich Rathauses im Erdgeschoss erforderlich 

Bauamt Stadt Nideggen 
FB Il/SG 3 Mo. — Fr.: 08:00 — 15.30 Uhr 
Monschauer Str. 2 Es ist keine Anmeldung zur 

Stadt Nideggen 52385 Nideggen Einsichtnahme erforderlich. 

Mo. — Mi.: 08:00 - 16:00 Uhr, 
Stadtverwaltung Stolberg, Do.: 08:00 - 17:30 Uhr 
11l/61.1 - Abteilung für Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr 
Stadtentwicklung und Umwelt |Ein Termin zur Einsichtnahme der 
Zweifaller Straße 277, Unterlagen ist vorab unter 
2. Etage Stadtentwicklung@stolberg.de zu 

Stadt Stolberg 52224 Stolberg vereinbaren. 

Stadtverwaltung Mechernich, 
Fachbereich 2 Stadtentwicklung | Mo. - Fr: 08:30 - 12:30 Uhr, 
Bergstraße 1 zusätzlich Do: 14:00 - 18:00 Uhr 
1. OG, Flur Es ist keine Anmeldung zur 

Stadt Mechernich 53894 Mechernich Einsichtnahme erforderlich. 
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Stadt Übach-Palenberg 

Stadt Übach-Palenberg, 
Fachbereich Stadtentwicklung 
Rathausplatz 4 
Etage: C 2, Raum C 2.02 
52531 Übach-Palenberg 

Mo., Di., Mi., Do.: 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach Vereinbarung 
Es wird um eine vorherige Anmeldung 
(d.mohr@uebach-palenberg.de; Tel.: 
02451 9796118) gebeten. 

Fachbereich 6 

"Planen und Bauen" 

Mo. — Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, 

zusätzlich Mo: 14:00 - 16:00 Uhr, 

der Stadt Wassenberg Di: 14:00 - 16:00 Uhr und 
Roermonder Straße 25 - 27, Do: 14:00 - 16:00 Uhr 

Zimmer N02/N06 Es ist keine Anmeldung zur 
Stadt Wassenberg 41849 Wassenberg Einsichtnahme erforderlich. 

Mo. — Fr.: 07:30 — 12:30 Uhr, 

Stadt Würselen Mo u. Mi: 14:00 — 16:00 Uhr, 
A 61 Planungsamt Di u. Do: 14:00 — 18:00 Uhr 
Rathaus Morlaixplatz 1 Bitte um vorherige Anmeldung bei 
5. Ebene stadtplanung@wuerselen.de oder unter 

Stadt Würselen 52146 Würselen der Telefonnummer 02405 - 67 6101. 

Stadt Zülpich 
Team 401 Mo. — Fr.: 08:30 - 12:30 Uhr, 

Markt 21, zusätzlich Do: 14:00 - 17:30 Uhr 

2. OG, Raum 211 Es ist keine Anmeldung zur 

Stadt Zülpich 53909 Zülpich Einsichtnahme erforderlich. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über 

deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren 

Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist gegenüber den 

übrigen Betroffenen als zugestellt ($ 74 Abs. 4 Satz 4 VWVfG NRW). 

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann die wasserrechtliche Erlaubnis von den 

Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder 

elektronisch bei der 

Bezirksregierung Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Dezernat 61, 

Josef-Schregel-Straße 21 

52349 Düren 

oder 

wasserwirtschaft-braunkohle@bra.nrw.de 

angefordert werden. 

Der verfügende Teil der wasserrechtlichen Erlaubnis lautet: 
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Der RWE Power AG, RWE Platz 2 in 45141 Essen wird die mit Schreiben vom 30. 

Januar 2024 beantragte wasserrechtliche Erlaubnis für die Fortführung der Sümpfung 

für den weiteren Betrieb des Braunkohlentagebaus Inden zum Zwecke insbesondere 

der Standsicherheit von Böschungen und Sohlen, unter folgenden Maßgaben erteilt: 

1.1 Die Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Grundwasser aus den 

durchlässigen Bereichen der Horizonte OSTW, 9B, 8, 7 (A/ C /E), 6D, 6B, 2-5, 04- 

09, innerhalb der in Anlage 2 zu diesem Bescheid festgelegten 

Entnahmebereiche mittels Brunnen zu entnehmen, zutage zu fördern und 

abzuleiten. 

1.2 Die maximal zulässige Entnahmemenge beträgt 67 Mio. m*“/a. 

1.3 Die Grundwasserabsenkung ist so zu betreiben, dass eine ausreichende 

Standsicherheit der Tagebauböschungen und der Arbeitsebenen einschließlich 

des Liegenden des Tagebaus gewährleistet ist. Die Entwässerungsmaßnahmen 

sind Öörtlich und zeitlich so durchzuführen, dass für das jeweilige 

Absenkungsziel nur das geringstmögliche Vorratsvolumen an Grundwasser 

entfernt wird. 

1.4 Die sofortige Vollziehung der unter Ziffer 1 genannten Erlaubnis wird 

gemäß 8 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

Der Bescheid ergeht insbesondere aufgrund folgender Rechtsvorschriften: 

® Wasserhaushaltsgesetz (WHG) — vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009 S. 2585), zuletzt 

geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 | 

Nr. 409). 

® Landeswassergesetz (LWG) vom 16.07.2016 (GV. NW. 1995 S. 926), neu 

gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), in 

Kraft getreten am 16. Juli 2016; zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470). 

® Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 Anlage 

Verzeichnis Anhang Il, Ifd. Nr. 2 Wasserrecht, zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 21. Mai 2019 (GV. NRW. S. 233), in Kraft getreten am 1. Juni 2019. 

© Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. | S. 94), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88). 

o Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. ! S. 2(;QH_ Hü. 2025. Nr. 10. S. 190“



Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VWVfG NRW) 

in der Neufassung vom 12. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230). 

° Planungssicherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 | 

Nr. 344). 
® Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. | S. 2542), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240). 

Die genannten Gesetze und Verordnungen sind in der jeweils aktuellen Fassung 

angewendet worden. 

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei 

dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 

48143 Münster erhoben werden. 

Im Auftrag: 

Andre Küster 
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